
 

 

Bekanntmachung 

Es findet eine Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag, 11.03.2025 um 18:30 Uhr, 
im Ratssaal des Rathauses (barrierefrei), Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel statt. 
 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 

1 
 

Vorstellung der neuen Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt 

2 Einwohnerfragestunde 

2.1 Antworten der Verwaltung zu vorangegangenen Fragen 

2.2 
 

Aktuelle Fragen der Einwohner*innen 

3 
 

Anhörung der Beiräte 

4 Protokolle 

4.1 Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 05.11.2024 

4.2 Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 03.12.2024 

4.3 
 

Öffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 14.01.2025 

5 
 

Innenstadtentwicklungskonzept für die Stadt Wedel 
hier: Abschlussbericht 
 

6 
 

Einvernehmen nach dem BauGB 
hier: Goethestraße 59 - Neubau eines Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten 
 

7 
 

Präsentation Sachstand Rahmenkonzept Solar-Freiflächenanlagen 

8 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme  "Stadthafen Wedel" 

8.1 
 

Mündlicher Sachstandsbericht der Verwaltung 

9 Öffentliche Mitteilungen und Anfragen 

9.1 Bericht der Verwaltung 

9.2 Anfragen der Politik 

9.3 
 

Sonstiges 

 

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

10 Protokolle 

10.1 Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 05.11.2024 

10.2 Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 03.12.2024 

10.3 
 

Nichtöffentlicher Teil des Protokolls der Sitzung vom 14.01.2025 



 

 

11 
 

Bebauungsplan Nr. 2a „Doppeleiche“, 1. vorhabenbezogene Änderung, Teilbereich 
Süd; 
hier: 1. Änderung zum Durchführungsvertrag vom 19.11.2020 
 

12 
 

Verpachtung des neuen Imbiss im Bereich Schulauer Hafen/ Stadthafen 

13 Nichtöffentliche Mitteilungen und Anfragen 

13.1 Bericht der Verwaltung 

13.2 Anfragen der Politik 

13.3 
 

Sonstiges 

 

Öffentlicher Teil 

14 
 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 
gez. Wolfgang Dutsch F. d. R.: 
Vorsitz Katrin Matthies 
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Beantwortung der Einwohnerfragen in der Planungsausschusssitzung vom 14.01.2025 
 

1. Ist dem PLA bekannt, dass die Anfrage des Roten Kreuzes für Betreutes 
Wohnen, Nr. 5 der Fragen in der Sitzung des PLA am 3.12.24, seitens der 
Fachabteilung Stadtplanung mit der Begründung abgelehnt wurde, das 
Einvernehmen der Gemeinde konnte nicht erreicht werden? 

Antwort: Die Zuständigkeit für die Erteilung von Einvernehmen der Gemeinde liegt bei der 
Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt. Der Planungsausschuss wird gemäß § 3 
„Planungsausschuss“ der Zuständigkeitsordnung bei der Erteilung des Einvernehmens der 
Gemeinde gemäß § 36 Abs. 1 BauGB bei bedeutsamen Vorhaben (mehr als zwei 
Wohneinheiten) dann beteiligt, sobald das Einvernehmen erteilt werden kann. Da die in 
Rede stehende Wohnnutzung im Außenbereich unzulässig ist, kann das Einvernehmen nicht 
erteilt werden. Somit war der Planungsausschuss nicht über das Vorhaben zu informieren. 
 

2. Wie kann es sein, dass der beschlossene Antrag der CDU und den Grünen in der 
Sitzung des PLA am 7.11.2017, über das Einhalten der Zuständigkeitsordnung, 
keine Anwendung mehr findet? Hier wurde einstimmig beschlossen, im Wege 
einer Mitteilungsvorlage die Aufstellung über eingereichte Vorgänge, dem PLA 
mit der Tagesordnung zur Entscheidung vorzulegen. Zudem wird auf den 
Beschluss des Rates vom 21.2.2019, über Handlungsfeld 2,3 und 5, verwiesen. 

Antwort: Dem Antrag vom 07.11. wurde auf eine Dauer von sechs Monaten zugestimmt. 
Die anzufertigen Mitteilungsvorlagen dienten lediglich der Information und nicht der 
Beschlussfassung. Die Zuständigkeitsordnung wurde hiervon nicht berührt und findet 
weiterhin Anwendung. Da die in Rede stehenden Wohnnutzung im Außenbereich unzulässig 
ist, kann das Einvernehmen nicht erteilt werden. Somit ist der Planungsausschuss nicht 
über das Vorhaben zu informieren. Der Hinweis auf die im Jahr 2019 beschlossenen 
Handlungsfelder ist nicht aktuell. Diese wurden aktualisiert und zuletzt in der Ratssitzung 
am 22. Februar 2024 (BV/2023/158--1) beschlossen. 
 

3. In 2017 erfolgte der Beschluss des PLA, ein gesamträumliches Konzept für den 
nordwestlichen Ortseingang von der Verwaltung entwickeln zu lassen. In Seite 
8 der Begründung aus Punkt 3 der heutigen Tagesordnung ist die Verlegung der 
Abgrenzungslinie sichtbar. Somit sind die hindernden Bedenken der 
Landesplanung ausgeräumt. Wann wird nun dieses Konzept öffentlich? 

Antwort: Bei der „Abgrenzung der Siedlungsachsen und Besonderen Siedlungsräume“ 
handelt es sich um ein Ziel der Raumordnung, welches somit eine verbindliche Vorgabe der 
Regionalplanung ist und keiner Abwägungs- oder Ermessensentscheidung unterliegt. Durch 
den Verlauf der „Abgrenzung der Siedlungsachsen und Besonderen Siedlungsräume“ werden 
der Stadt Wedel planerische Leitplanken vorgegeben, innerhalb derer eine 
Siedlungsentwicklung stattfinden muss. Dies bedeutet nicht, dass innerhalb dieser 
Abgrenzungslinie grundsätzlich kein weiteres Abwägungserfordernis auf der Ebene der 
Bauleitplanung (FNP und BP) besteht um eine bauliche Entwicklung anzustoßen. So führt 
die Begründung zum Regionalplan aus, dass eine weitere bauliche Nutzung des 
landschaftsprägenden und als Geotop erlebbaren Geesthanges (parallel zur Bundesstraße 
431) verhindert werden soll. (vgl. Begründung zum Regionalplan für den Planungsraum III | 
S. 177) Diese Ausführungen sind auf der Ebene der Bauleitplanung in die Abwägung 
einzustellen und zu berücksichtigen.  
Die Erarbeitung des in Rede stehenden gesamträumlichen Konzepts durch die Technische 
Hochschule Lübeck wurde im Jahr 2017 beschlossen. Die studentischen Entwürfe wurden 
im Jahr 2018 der Politik vorgestellt. In diesem Zuge wurde politisch festgelegt, dass keine 
konkurrierende Entwicklung zu Wedel Nord angestoßen werden soll. Welche 
Voraussetzungen für eine solche Aufstellung erfüllt sein müssen wurde zuletzt mit der 
BV/2023/170 beantwortet. (siehe Punkt 4) 
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4. Warum wird nicht, unter Beachtung des Baulandmobilisierungsgesetzes und 
entsprechend der MV/2019/046 für die Fläche Holmer Str. 75 eine Änderung 
des F-Planes mit Ausweisung als Wohnbaufläche MV/2009/035, entsprechend 
dem gültigen F- Plan vollzogen? (Anlage 1) 

Antwort: Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren zur 
Aufstellung eines (vorhabenbezogenen) Bebauungsplans. Welche Voraussetzungen für eine 
solche Aufstellung erfüllt sein müssen wurde zuletzt mit der BV/2023/170 beantwortet. 
Darin wird Folgendes ausgeführt:  

„Zu gegebener Zeit kann ein neues Planverfahren auf Grundlage der dann 
vorherrschenden Bedingungen unter Berücksichtigung folgender Punkte wieder 
aufgenommen werden, wenn…  
 alle Grundstückseigentümer mit dem Wunsch nach der Entwicklung eines 

gesamtheitlichen Konzepts auf die Stadt Wedel zukommen,  
 alle Grundstückseigentümer die aktuellen Grundsätze der Bodennutzung vertraglich 

anerkennen,  
 es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist,  
 ein städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerbs durchgeführt wird und 

der politische Beschluss gefasst wird.“ 
 

5. Ist dem PLA bekannt, dass der perspektivische Beschluss im F-Plan aus 2009 
über Wohnbauflächen am Geestrand, durch richterlichen Hinweis, eine 
Genehmigung zur Lagerung von Booten und Wohnmobilen erhalten hat. Somit 
gewerbliche Nutzung vorliegt. 

Antwort: Die auf der Fläche zulässigen Nutzungen, welche sich im planungsrechtlichen 
Außenbereich befinden, regelt der § 35 BauGB. Auf Grundlage des § 35 BauGB wurde die 
beantragte Nutzungsänderung der bestehenden Gebäude zu Lagerzwecken genehmigt. Der 
Gesetzgeber lässt hierbei lediglich die Nutzung innerhalb des vorhandenen 
Gebäudebestands zu. Eine planungsrechtliche, gewerbliche Nutzung besteht hierdurch 
nicht, die Ausweisung als Flächen für die Landwirtschaft sind weiterhin gültig. Der 
Planungsausschuss war gemäß der Zuständigkeitsordnung über die Nutzungsänderung nicht 
zu informieren. 
 
 
Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung  Wedel, den 11.02.2025 



öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
2-61/TK 

Datum 
10.02.2025 BV/2025/009 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Vorberatung 11.03.2025 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 27.03.2025 

 
Innenstadtentwicklungskonzept für die Stadt Wedel 
hier: Abschlussbericht 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat beschließt das „Innenstadtentwicklungskonzept für die Stadt Wedel“. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2025/009 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
Handlungsfeld 3 (Stadtentwicklung)  
Wedel fördert den Wohnungsbau entsprechend dem Bedarf.  
 
Handlungsfeld 3 (Stadtentwicklung) 
Wedel hat lebenswerte Quartiere. 
 
Handlungsfeld 4 (Familie und Soziales) 
In Wedel finden alle Generationen Beachtung. 
 
Handlungsfeld 5 (Wirtschaft)  
Die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Wedel ist hoch.  
 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Die Erarbeitung eines Innenstadtentwicklungskonzepts war ein Ursprungsgedanke aus dem Rat. Ein 
Förderantrag für das „Programm zur Förderung der Innenstadtstadtentwicklung und der Stadt- und 
Ortszentren (Innenstadtprogramm)“ an das Land im Jahr 2022 wurde jedoch aufgrund fehlender 
finanzieller Mittel nicht bewilligt. Da das Thema in der politischen Diskussion weiterhin als wichtig 
erachtet wurde, wurde daher ein Förderantrag bei der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest 
gestellt, um anderweitige Fördermittel zu nutzen.  
 
Die Erstellung des Innenstadtentwicklungskonzepts wurde durch Zuwendung aus Mitteln des 
Landesprogramms ländlicher Räume (LPLR) Schleswig-Holstein im Programm „Durchführung der 
Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale 
Entwicklung“ gefördert. Die notwendigen Mittel wurden vom Planungsausschuss über den 
1. Nachtragshaushalt 2023 bereitgestellt. 
 
Wesentliche Bestandteile des Innenstadtentwicklungskonzepts waren eine umfangreiche und 
dialogorientierte Beteiligung der Wedeler Bürgerinnen und Bürger. Unterschiedliche 
Beteiligungsformate bildeten den Grundstein für die inhaltliche Ausrichtung des Konzepts. Im 
Rahmen der Projektbearbeitung wurden die folgenden Beteiligungsformate durchgeführt und deren 
Ergebnisse in die Konzepterstellung integriert: 
 

1. Öffentliche Impulsveranstaltung im Johann-Rist-Forum am 26.01.2024 
2. Online-Beteiligung in der Zeit vom 04.04.2024 bis 22.03.2024  
3. Perspektiven-Workshop mit interessierten und eingeladenen Bürgerinnen und Bürgern am 

27.03.2024 
4. Prototyping-Atelier mit interessierten und eingeladenen Bürgerinnen und Bürgern am 

26.09.2024 
 
Außerdem wurde die geplante Vorgehensweise, der jeweilige Arbeitsstand und das weitere 
Vorgehen öffentlich vorgestellt: 
 

• Öffentliche Vorstellung der geplanten Vorgehensweise in der Sitzung des 
Planungsausschusses am 05.12.2023 

• Öffentliche Vorstellung des Arbeitsstandes sowie des weiteren Vorgehens in der Sitzung des 
Planungsausschusses am 23.04.2024 

• Öffentliche Vorstellung des Arbeitsstandes sowie des weiteren Vorgehens in der Sitzung des 
Planungsausschusses am 28.05.2024 

 
Im gesamten Prozess wurden die jeweiligen Zwischenergebnisse sowie die hieraus resultierenden 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2025/009 

Zwischenberichte kontinuierlich mit dem beauftragten Büro „Stadt + Handel“ rückgekoppelt. 
Hierbei waren, neben dem Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung auch die Wirtschaftsförderung 
und Wedel-Marketing eingebunden.  
 
Die wesentlichen Ziele des Innenstadtentwicklungskonzepts sind… 

• eine fundierte und datengestützte Bestandsaufnahme des Status Quo, 
• Zielgruppen sowie eine Innenstadtvision zu identifizieren, 
• hierauf aufbauend Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategien zu erarbeiten, 
• differenzierte Entwicklungsräume in der Innenstadt zu definieren sowie 
• einen Projekt- und Aktionsplan für die Innenstadtentwicklung mit konkreten Maßnahmen 

auszuarbeiten.  
 
Das Innenstadtentwicklungskonzept bildet somit die fachliche Grundlage für eine zukunftsfähige 
Entwicklung der Wedeler Innenstadt. Es fungiert als „Werkzeugkasten“, der sowohl kostenfreie 
bzw. kostengünstige Maßnahmen, die meist kurz- und mittelfristig wirken, als auch 
Leuchtturmprojekte, die die Wedeler Innenstadt langfristig stärken sollen, beinhaltet. Dieses 
Konzept und die darin beschriebenen Maßnahmen sind nicht abschließend.  
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Die Verwaltung empfiehlt, das Innenstadtentwicklungskonzept zu beschließen, um die Leitlinien der 
zukünftigen Entwicklung der Innenstadt festzulegen. Es schafft ein Bewusstsein für sich bereits 
vollziehende negative Entwicklungen. Das Konzept beinhaltet Maßnahmen, die diesem Trend 
entgegenwirken und steuert die zukünftige Entwicklung der Innenstadt. Außerdem kann es als 
Grundlage für das Einwerben von Fördermittel dienen, da ein politisch beschlossenes Konzept 
häufig Voraussetzung für das Stellen von Fördermittelanträgen ist.  
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Sollte das Innenstadtentwicklungskonzept in Form des Abschlussberichtes nicht beschlossen 
werden, würde an einer zielgerichteten Entwicklungsstrategie, die sowohl durch die politischen 
Gremien, die Stadtverwaltung als auch die beteiligten Akteure gemeinsam getragen wird, für die 
kommenden Jahre fehlen. Hierdurch würde die Chance ausgelassen, dass sich die Stadt Wedel als 
langfristig verlässlicher Partner zu positionieren.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2025 alt 2025 neu 2026 2027 2028 2029 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       
Investition 2025 alt 2025 neu  2026 2027 2028 2029 ff. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2025/009 

in EURO 
Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 

 
Anlage/n 
 

1 2025-02-25_Innenstadtentwicklungskonzept_Gesamtbericht-Endfassung__(NUR 
DIGITAL) 
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info@stadt-handel.de

www.stadt-handel.de

Linkedin - Kostenlose sozialen 
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öffentlich 
 
Verantwortlich: 
Fachdienst Stadt- u. Landschaftsplanung 

 
 

BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
2-61/Ku 

Datum 
26.02.2025 BV/2025/018 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Planungsausschuss Entscheidung 11.03.2025 

 
Einvernehmen nach dem BauGB 
hier: Goethestraße 59 - Neubau eines Mehrfamilienhaus mit 6 
Wohneinheiten 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Planungsausschuss beschließt, das Einvernehmen der Gemeinde gemäß §§ 30, 34 und 36 Abs. 1 
BauGB für das Bauvorhaben Neubau eines Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten in der Goethe 
Straße 59 zu erteilen. 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2025/018 

Ziele 
 

1. Strategischer Beitrag des Beschlusses 
(Bezug auf Produkt / Handlungsfeld / Oberziele) 
 
 
2. Maßnahmen und Kennzahlen für die Zielerreichung des Beschlusses 
 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

 
Bauvorhaben  
Neubau eines Mehrfamilienhaus mit 6 WE 
Baugrundstück  
Goethestraß 59, 22880 Wedel  
Eingangsdatum der Bauvoranfrage/ 
des Bauantrages  
04.02.2025  

Geschossigkeit des Bauvorhabens  
III  

 
Gebäudehöhe 
10,45 m 

Dachform  
leicht geneigtes Dach 

GRZ  
0,34  

GFZ  
0,64  

 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Das Baugrundstück liegt 
 

 in einem Gebiet, für das ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan nicht besteht, 
 im Außenbereich 
 im Bereich des rechtsverbindlichen einfachen B-Planes Nr. 100 i „Pestalozzistraße 

 
Der einfache Bebauungsplan 100 i „Pestalozzistraße“ setzt für die straßenseitige Bebauung nur 
Mindestgrundstücksgrößen in Abhängigkeit der Geschossigkeit fest. Diese Festsetzung wird 
eingehalten. Alle weiteren städtebaulichen Werte müssen sich nach Art und Maß in die nähere 
Umgebung einfügen (§ 34 BauGB). 
 
Nach Abriss des bestehenden Wohngebäudes soll nun ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit 6 
Wohneinheiten entstehen. Die dreigeschossige Bebauung fügt sich in die Umgebung ein. Das 
Gebäude wird an das bestehende dreigeschossige Nachbargebäude angebaut. Es erhält die gleiche 
Gebäudehöhe. Die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl fügen sich auch ein, somit ist das 
Bauvorhaben planungsrechtlich zulässig. 
 
Die Stellplätze werden auf der Nordseite auf dem rückwärtigen Bereich des Grundstückes 
angeordnet. 
 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

Mittel sind im Haushalt bereits veranschlagt  ja  teilweise   nein 
 

Es liegt eine Ausweitung oder Neuaufnahme von freiwilligen Leistungen vor:  ja  nein 
 

Die Maßnahme / Aufgabe ist  vollständig gegenfinanziert  (durch Dritte) 
  teilweise gegenfinanziert (durch Dritte) 
  nicht gegenfinanziert, städt. Mittel erforderlich 
 

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2019 zum Handlungsfeld 8 (Finanzielle Handlungsfähigkeit) 
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Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2025/018 

sind folgende Kompensationen für die Leistungserweiterung vorgesehen: 

 
(entfällt, da keine Leistungserweiterung) 
 
 
 

Ergebnisplan 
2025 alt 2025 neu 2026 2027 2028 2029 ff. Erträge / Aufwendungen 

 in EURO 
*Anzugeben bei Erträge, ob Zuschüsse / Zuweisungen, Transfererträge, Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge 
Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalkosten, Sozialtransferaufwand, Sachaufwand, Zuschüsse, Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen 

Erträge*                                     
Aufwendungen*                                     
Saldo (E-A)                                     
       

2025 alt 2025 neu  2026 2027 2028 2029 ff. Investition 
in EURO 

Investive Einzahlungen                                     
Investive Auszahlungen                                     
Saldo (E-A)                                     

 
 

 
Anlage/n 
 

1 Beratungsgegenstand 
2 Lageplan 
3 Ansicht Süd 
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